
Vizepräsident Bergner:

Vielen Dank, Frau Ministerin. Gibt es Nachfragen? Keine Nachfragen. Dann können wir weitermachen. Nach
pflichtgemäßem Ermessen verschiebe ich die 5. Anfrage des Kollegen Liebscher, der noch unter den Aus-
zählenden steht, und wir kommen zur 6. Anfrage des Abgeordneten Bühl in der Drucksache 7/7115. Jetzt
sehe ich Herrn Bühl nicht. Kann da jemand helfen? Frau Abgeordnete Meißner übernimmt die Anfrage des
Abgeordneten Bühl. Bitte schön, Frau Kollegin.

Abgeordnete Meißner, CDU:

Wir bleiben beim Thema.

Fragwürdige Einstellungspraxis bei Staatssekretärinnen und Staatssekretären in der Ramelow-Regierung
nachgefragt: Amtsverständnis der Landesregierung

In der Plenarsitzung am 15. Dezember 2022 beantwortete der Thüringer Minister für Kultur, Bundes- und
Europaangelegenheiten und Chef der Staatskanzlei – im Nachfolgenden: Minister – mehrere Mündliche An-
fragen zur fragwürdigen Einstellungspraxis von Staatssekretären in der Ramelow-Regierung.

Die Mündliche Anfrage in der Drucksache 7/6826 zielte auf das Vorliegen und den Nachweis der entspre-
chenden Laufbahnbefähigungen von Staatssekretären ab. Bezug nehmend auf die Antwort des Ministers
fragte der Thüringer Ministerpräsident in seiner Rolle als Abgeordneter sinngemäß nach, wie es sich mit der
politischen Wahl in einer parlamentarischen Demokratie verhalte, wenn man in ein Amt gewählt werde, in
der man durchaus die Funktion eines Vorgesetzten von Staatssekretären habe, selbst aber kein Studium,
sondern nur einen Abschluss als Lebensmittelkaufmann und Weinbauer habe. Die Nachfrage des Thüringer
Ministerpräsidenten sowie die Antwort des Ministers hierauf lassen nach Auffassung der Fragestellerin Zwei-
fel am Amtsverständnis der Landesregierung in Bezug auf Staatssekretäre aufkommen.

Ich frage die Landesregierung: 

1. Welche Unterschiede bestehen aus Sicht der Landesregierung zwischen dem besonderen öffentlich-
rechtlichen Amtsverhältnis eines vom Parlament gewählten Ministerpräsidenten einerseits und dem status-
rechtlichen Amt einer verbeamteten Staatssekretärin oder eines verbeamteten Staatssekretärs auf Lebens-
zeit andererseits?

2. Welche Bedeutung misst die Landesregierung vor diesem Hintergrund dem Vorliegen der laufbahnrechtli-
chen Voraussetzungen für Staatssekretärinnen und Staatssekretäre nach dem Thüringer Gesetz über die
Laufbahnen der Beamten auch mit Blick auf ihr Amt als höchste Beamte eines Ministeriums zu?

3. Ist die Landesregierung der Auffassung, dass für den Ministerpräsidenten sowie die Ministerinnen und Mi-
nister einerseits und die Staatssekretärinnen und Staatssekretäre andererseits hinsichtlich ihrer Leistung,
Eignung und Befähigung die gleichen Kriterien gelten sollten und wie begründet die Landesregierung ihre
Auffassung?

Vizepräsident Bergner:

Vielen Dank, Frau Abgeordnete. Bitte schön, Professor Hoff für die Staatskanzlei. 

Thüringer Landtag - 7. Wahlperiode - 101. Sitzung - 02.02.2023 91



Prof. Dr. Hoff, Minister für Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten und Chef der Staatskanzlei:

Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Frau Abgeordnete Meißner, es ist mir wichtig, die
Zweifel, die der ursprüngliche Fragesteller Herr Bühl, der jetzt gerade nicht im Raum ist, geäußert hat, aufzu-
heben. Insofern beantworte ich die Fragen 1 bis 3 wie folgt: 

Ich habe ja in der 42. Sitzung des Ausschusses für Migration, Justiz und Verbraucherschutz, das war am
6. Dezember 2022, und dann in der 61. Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses, das war zwei Tage
später am 8. Dezember, vorgetragen, dass nach Artikel 72 unserer Verfassung in Verbindung mit § 1 des
Thüringer Ministergesetzes die Mitglieder der Landesregierung in einem besonderen öffentlich-rechtlichen
Amtsverhältnis stehen. Heißt konkret: Während Staatssekretärinnen und Staatssekretäre, sofern sie nicht
beispielsweise freiwillig auf den Beamtenstatus verzichten oder die Voraussetzung für den Beamtenstatus
nicht erfüllen, dann in einen Beamtenstatus ernannt werden, ist das bei Ministerinnen und Ministern nicht der
Fall. Sie unterliegen damit gerade nicht den beamten- und laufbahnrechtlichen Bestimmungen des Thüringer
Beamtengesetzes und auch nicht denen des Thüringer Laufbahngesetzes, es sei denn, dass im Ministerge-
setz explizit darauf verwiesen wird, also entsprechende Regelungen gefunden werden. 

Der Ministerpräsident ist neben den Ministerinnen und Ministern Teil der Thüringer Landesregierung. Voraus-
setzung im Hinblick auf formale Qualifikationen, also eine besondere Vor- oder Ausbildung oder einen be-
sonderen Studienabschluss sowie besondere berufliche Erfahrungen werden in Thüringen, wie in allen an-
deren Bundesländern, im Übrigen auch bei der Bundesregierung, für ihre Ministerinnen und Minister nicht
gesetzlich formuliert. 

Nun hatten wir ja in der entsprechenden Plenarsitzung, die Sie aufrufen, den Sonderfall, das kommt wahr-
scheinlich relativ selten vor, dass ein Ministerpräsident in seiner Rolle als Abgeordneter seinen eigenen Chef
der Staatskanzlei befragt. Der Ministerpräsident hatte wiederum die Frage gestellt, ob seine formalen Qualifi-
kationsvoraussetzungen nicht ihn dazu befähigen, Ministerpräsident zu sein, sondern ob er mit diesen for-
malen Studien- und Berufsabschlüssen Staatssekretär werden könnte. Da habe ich ihm seinerzeit geantwor-
tet, dass ich das so spontan in einer Plenarsitzung nicht abschließend beantworten könnte und ich mir das
genau anschauen würde. Ich will aber hier auch noch mal betonen, es erscheint mir aber, dass der Minister-
präsident insgesamt auch gar nicht als Staatssekretär arbeiten muss, weil er als Ministerpräsident eine her-
vorragende Figur macht. Das will ich hier an der Stelle noch mal deutlich formuliert haben. 

Die Staatssekretärinnen und Staatsekretäre hingegen sind politische Beamtinnen und Beamte, sie unterlie-
gen den, wenngleich auch zum Teil besonderen, beamten- und laufbahnrechtlichen Regelungen. Daraus er-
geben sich die Unterschiede, die ich in den betreffenden Sitzungen und in der Plenarsitzung seinerzeit und
hier dann auch noch mal wiederholt habe. 

Vizepräsident Bergner:

Vielen Dank, Herr Minister. Gibt es Nachfragen? Nachfragen sehe ich keine. Dann machen wir jetzt weiter
mit der siebten Anfrage von Herrn Abgeordneten Worm in der Drucksache 7/7118. Bitte schön, Herr Kollege.

Abgeordneter Worm, CDU:

Vielen Dank, Herr Präsident. 

Dauer des Zulassungsverfahrens für ausländische Ärzte und Pflegekräfte in Thüringen
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